
8. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2012 
(zugleich 1. Änderung des Geschäftsverteilungsplans 2013) 

 
Das Präsidium hat am 12. Dezember 2012 folgenden Beschluss gefasst: 
 
 

1. RVG Dr. Eberhard tritt zum 17. Dezember 2012 von der 24. in die 
2. Kammer über. Die Zuweisung an die 2. Kammer gilt auch für das 
Geschäftsjahr 2013.  
 

2. R’inVG Dr. Bollrath tritt zum 17. Dezember 2012 von der 19. in die 
24. Kammer über. Die Zuweisung an die 24. Kammer gilt auch für das 
Geschäftsjahr 2013. 
 

3. Die Zuweisung von RVG Dr. Sobczak an die 2. Kammer ab dem 
1. Januar 2013 (Beschluss vom 10. Dezember 2012) wird vor dem Hin-
tergrund seiner bevorstehenden Abordnung an das Justizministerium 
des Landes Nordrhein-Westfalen aufgehoben.  

 


